
Abwicklung von Beilagenaufträgen
Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach 
Vorlage eines Musters der Beilage (spätes-
tens eine Woche vor Erscheinen) und dessen 
Billigung bindend.
Anlieferung nach Auftragsbestätigung durch den 
Verlag spätestens 4 Tage vor Erscheinen kosten -
frei bei:  Druck und Pressehaus 

Naumann GmbH & Co. KG 
Gutenbergstraße 1, 63571 Gelnhausen

Private Kleinanzeigen
Festpreis bis 5 Zeilen 1-spaltig, Fließsatz

€ 15,00 inkl. MwSt. 
jede weitere Zeile    + €   2,00 inkl. MwSt. 
Nur gegen Barzahlung oder Bankeinzug ohne 
Rechnungsstellung. Wird eine Rechnung 
gewünscht, berechnen wir dafür € 3,00.   

Gewerbliche Kleinanzeigen
Festpreis bis 5 Zeilen 1-spaltig, Fließsatz

€ 15,00 zzgl. MwSt. 
jede weitere Zeile    + €   2,00 zzgl. MwSt.

(Kleinanzeigen werden nicht rabattiert)

Ziffer-/Zustellgebühr bei 
Chiffre-Anzeigen
bei Abholung  €  2,00, bei Zustellung  €  5,00

Technische Angaben:
Rollenoffset-Druck, Berliner Format
Außenformat 315 x 470 mm
 630 x 470 mm offen
Satzspiegel  282 mm x 420/430 mm
Spalten Anzeigenteil = 6/44
Spalten Textteil = 4/67
Grundschrift  9,5 Punkt Acumin  

 Variable Concept

Preisberechnung
 Anzeigenhöhe (mm)

 x Faktor 
x Direkt-/Grundpreis (€/mm)

 = Anzeigenpreis (€)

Titelseite:  Aufschlag für Anzeigen     50 %
Panoramaseite:
(Mittelseite)      Aufschlag für Anzeigen    10 %

Mittlerprovision 2  15 %
Werbungsvermittler/Agenturen erhalten nur 
Pro vision, wenn Anzeigen/Beilagen zum Grund-
 preis berechnet werden. Ein Provisionsanspruch 
besteht nur dann, wenn der Werbungsmittler 
alle mit der Auftrags abwicklung zusammenhän-
genden Arbeiten selbst durchführt.

Nachlässe
ab   6 Anzeigen oder    3.000 mm:    5 %
ab 12 Anzeigen oder    5.000 mm:  10 %
ab 20 Anzeigen oder  10.000 mm:  15 %
ab 40 Anzeigen oder  15.000 mm:  20 %
  20.000 mm:  25 %

Rabattabschlüsse gemäß der Mal- und Men -
 genstaffel sind vor dem ersten Schaltungs-
termin mit dem Verlag zu vereinbaren und gelten 
jeweils ein Jahr. Am Ende des Jahres erfolgt 
bei Mehr- oder Minderabnahme eine Gutschrift 
bzw. Nachbelastung. Kleinanzeigen sind von 
der Rabattstaffel ausgenommen.

Verbreitung
an alle Haushalte in der Stadt Eppstein mit 
den Stadtteilen Bremthal, Ehlhalten, Eppstein, 
Niederjosbach und Vockenhausen.

Erscheinungsweise
einmal wöchentlich, Donnerstag nachmittags.

Auflage    7300 Exemplare

Anzeigenschluss  montags, 13.00 Uhr

Druckunterlagen / Gestaltung
Gut leserliche Manuskripte, Aufsichtsvorlagen, 
Reinzeichnungen 1:1 (bis 32er Raster/80 lpi).
Wir bevorzugen offene Dateien im Format 
InDesign CC 2022 (InDesign, Photoshop, 
Illustrator) mit beigefügten Schriften und 
Bildern oder druckfähige PDF- bzw. EPS-
Daten in CMYK mit eingebetteten Schriften.
Schwarzen Text in 100% Schwarz anlegen.
Farbausgabeprofil: ISOnewspaper26v4.icc
Für die Bearbeitung/Erstellung aufwändig ge -
stalteter Anzeigen berechnen wir den Zeit auf-
wand nach vorheriger Absprache – mindestens
jedoch 15,– €. Aufträge sollten drei Arbeitstage 
vor Anzeigenschluss im Verlag vorliegen. 
Korrekturabzüge bitte sorgfältig kontrollieren.

Haftung
Bei telefonischer Manuskriptübermittlung 
über  nimmt der Verlag keine Garantie für die 
Richtig keit. 

Zahlungsbedingungen
Zahlungen sind fällig sofort nach Erhalt der 
Rechnung ohne Abzug; bei Bankeinzug 2% 
Skonto – gilt nicht für Kleinanzeigen-Aufträge.
Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer, soweit 
nicht anders angegeben (Festpreise private 
Kleinanzeigen).
Es gelten die „Allgemeinen Geschäftsbe din-
gun   gen für Anzeigen und Fremdbeilagen in 
Zei tun gen und Zeitschriften“ – siehe Rückseite.
 Unsere vollständigen Allgemeinen Geschäfts-
bestimmungen (AGBs) können unter www.
eppsteiner-zeitung.de eingesehen werden. 

Erfüllungsort/Gerichtsstand
65817 Eppstein/Ts.

1  Direktpreis für direkt abgewickelte Aufträge von
gewerblichen Inserenten aus dem Verbreitungs-
gebiet.

2  Agenturen erhalten 15% Provision vom Kunden-
Netto auf Anzeigen- und Beilagen-Grundpreise.
Farbzuschläge werden nicht rabattiert. 
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Anzeigenseite
(6 Spalten)

Textseite
redaktioneller Teil

(4 Spalten)

Breite
mm/

Faktor

  44  1

  92 2

139  3

187  4

234 5

282 6

Breite
mm/

Faktor

  67 1,5

139 3

210 4,5

282 6

MUSTER
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mm-Preis für Anzeigen
Satzspiegel

420 mm hoch / 282 mm breit
Anzeigenpreis zzgl. MwSt.

Direktpreis 1
Grundpreis 2

Familienanzeigen

Anzeigen-/ Textseite
  6 Spalten je 44 mm
  4 Spalten je 67mm

mm-Preis €  sw

0,70
0,80

0,60

Festpreis für Anzeige  
      1/1 Seite                     1/2 Seite
420 x 6 = 2520 mm 210 x 6 = 1260 mm     
    sw €  /   4c 3 €    sw €   /   4c 3 €

 1.764,–  / 1.824,–     882,–  /    942,–
 2.016,–  / 2.076,– 1.008,–  / 1.068,–

 1.512,–  / 1.572,–    756,–  /    816,–

Beachten Sie auch unseren 
Online-Anzeigenmarkt

unter www.eppsteiner-zeitung.de
Ihre Print-Anzeige parallel im
Online-Anzeigenmarkt        Aufschlag  € 5,00
Slider auf der Startseite bzw. 
           http://www.eppsteiner-zeitung.de/

anzeigen/anzeigenmarkt.html
Termin-Kalender-Kombi 
Texteintrag + 
1 Bild- / pdf-Anhang            Aufschlag  € 10,00
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Farbzuschlag 3  
   für 1 Zusatzfarbe   €  30,00
   für eine mehrfarbige Anzeige (4c) €  60,00
    Farbzuschläge werden nicht rabattiert.
Titelseite
Aufschlag   50 %
Format:  Text-Spaltenbreite
Höhe: mind. 30mm
Konditionen für Titelkopfanzeige auf Anfrage.

Beilagen
gefalztes Format DIN A4 
oder kleiner, bis 20 g:

Direktpreis 1  ‰ € 55,00
Grundpreis 2  ‰ € 63,00

Aufpreis für jede weiteren 
angefangenen 5 g:

Direkt-/Grundpreis1 ‰ € 5,00



Mit Erteilung des Anzeigenauftrags erkennt der Auftraggeber die Preisliste
und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen
1.  „Anzeigenauftrag“ bzw. „Fremdbeilagenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts be din -

gungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung bzw. Bei legung einer oder mehrerer Anzeigen bzw. Fremd-
beilagen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2.  Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im 
Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb 
eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 
genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3.  Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist 
auch über die im Auftrag genannte Anzeigen menge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

 4.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, 
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem ge währ ten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die 
Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

5.  Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden die Millimeterzeilen von Textteil-Anzeigen dem Preis entspre-
chend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

6.  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, 
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so 
rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, 
wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik 
abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

7.  Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen 
angrenzen; sie werden generell mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht. Sonstige An zei gen, die 
aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit 
dem Wort „Anzeige“ oder „PR-Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

8.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und 
Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich 
gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche 
Be stimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt für alle Aufträge, 
insbesondere diejenigen, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern bzw. telefonisch aufgegeben 
werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung 
bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung 
erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Beilagen von Werbegemeinschaften mit 
Einzelwerbung ihrer Mitglieder werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftrag-
geber unverzüglich mitgeteilt.

9.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der 
Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druck unter lagen oder Beilagen for-
dert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität 
im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

10.  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck 
der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, 
in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte ange mes sene 
Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auttraggeber ein Recht 
auf Zahlungsminderung oder Rück gängigmachung des Auftrages. Schadenersatzansprüche aus positiver 
Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefo-
nischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und 
Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige 
oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines 
gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des 
Fehlens zu gesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag 
darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber 
Kauf leuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur 
Höhe des betreffenden Anzei gen ent gelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen 
Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend ge macht werden.

11.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für 
die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm 
innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

12.  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach der Art der Anzeige übliche, tatsächliche 
Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

13.  Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach 
Veröffentlichung der Anzeige bzw. Verbreitung der Fremdbeilage übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der 
aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im 
einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige 
Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

14.  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann 
bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für 
die restlichen Anzeigen bzw. Fremdbeilagen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an 
der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigen-
abschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel 
von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rech nungs beträge abhängig zu 
machen.

15.  Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des An zei gen-
auftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg 
nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verla ges über 
die Veröffentlichung und Ver brei tung der Anzeige.

16.  Kosten für die Anfertigung bestellter Druckvorlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertreten-
de erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

17.   Bei Chiffre-Anzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die 
Sorg falt eines ordentlichen Kaufmanns an. Ein schreibebriefe und Eilbriefe auf Chiffre-Anzeigen werden nur 
auf dem nor malen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Chiffre-Anzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. 
Zu schriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag 
zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt 
werden, die eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, 
die das zulässige Format DIN A 4 (Gewicht 300 g) überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen 
und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entgegengenommen. Bei Chiffre-
Anzeigen ist der Besteller verpflichtet, die den Angeboten beigefügten Anlagen, die Eigentum des Einsen ders 
bleiben, zurückzusenden. Die Weitergabe von Zuschriften auf Anzeigen an Dritte ist nicht gestattet. Die Ge heim-
haltung des Auftraggebers wird nach Maßgabe des Zeugnisverweigerungsrechts der Presse gewährleistet.

18.  Druckvorlagen, Fotoabzüge oder Filme werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückge-
sandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

19.  Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages 
nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach 
deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nichtkaufleuten, 
im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz 
des Verlages vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages
20.  Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen oder Änderungen sowie undeutlicher Schrift wird keine Haftung für 

die Richtigkeit der Wiedergabe übernommen.
21.  Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrech nun gen 

mit den Werbungstreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungs-
vergütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.

22.  Anzeigen- und Beilagenaufträge vom Einzelhandel, Handwerk und von gewerblichen Unternehmen, die im 
Verbreitungsgebiet ansässig sind, werden über Werbungsmittler zum Grundpreis angenommen und verprovi-
sioniert. Ein Provisionsanspruch besteht nur dann, wenn der Werbungsmittler alle mit der Auftrags abwicklung 
zusammenhängenden Arbeiten selbst durchführt.

23.  Bei Änderung der Anzeigenpreise und Fremdbeilagenpreise treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden 
Aufträgen sofort in Kraft, sofern nicht schriftlich eine andere Vereinbarung getroffen ist.

24.  Für jede Ausgabe ist ein gesonderter Abschluss zu tätigen. Dispositionen für Einzelausgaben werden im 
Rahmen eines für die Gesamtausgabe vorliegenden Ab schlusses rabattiert (Höchstrabatt 20%), jedoch nicht 
zu dessen Erfüllung gewertet. Ab 12.000 mm ist Einzelkalkulation möglich. Für Sonderseiten anlässlich von 
Geschäftseröffnungen, Jubiläen etc. können eigene Vereinbarungen getroffen werden.

25.  Abbestellungen und Änderungen müssen schriftlich erfolgen und spätestens zum Anzeigenschluss der betref-
fen den Ausgabe dem Verlag vorliegen. Für bereits gesetzte Anzeigen werden Satzkosten berechnet. Bei nicht 
recht zeitig eingetroffenen Beilagen behält sich der Verlag die Geltendmachung von Schaden er satzansprüchen vor.

26.  Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer 
Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und 
zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für den 
Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Der 
Auftraggeber hat den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesem aus der Ausführung des Auftrags, 
solange er nicht rechtzeitig geändert oder storniert wird, gegen den Verlag erwachsen. Der Auftraggeber ist 
verpflichtet, den Verlag schriftlich zu informieren, wenn er wegen seiner Insertion bereits eine strafbewehrte 
Unterlassungserklärung abgegeben hat; das gilt insbesondere bei einer Auftragsänderung aufgrund der erfolg-
ten Abmahnung. Wird der Auftraggeber wegen einer Anzeige abgemahnt, die vom Verlag einseitig geändert 
wurde, und beruht die Abmahnung auf der Änderung, hat der Auftraggeber diesen Sachverhalt dem Verlag vor 
Einleitung weiterer Schritte sofort mitzuteilen.

27.  Im Falle höherer Gewalt sowie bei Arbeitskampfmaßnahmen erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung von 
Aufträgen und Leistung von Schadenersatz.

28.  Ein Ausschluss von Anzeigen- und Beilagenaufträgen von Mitbewerbern kann weder für eine bestimmte 
Ausgabe noch für einen bestimmten Zeitraum zugesichert werden. Der Verlag haftet nicht bei Verlust einzelner 
Fremdbeilagen auf dem Vertriebsweg.

29. Bei Fließsatzanzeigen und privaten Kleinanzeigen besteht kein Anspruch auf Belegsausschnitt.
30. Private Kleinanzeigen werden nur bei Barzahlung oder Teilnahme am Bankeinzug entgegengenommen.
31.  Auf Anzeigen für Verlagserzeugnisse wird ein Kollegenrabatt von 10 v. H. gewährt, wenn die Aufträge direkt von 

Verlag zu Verlag abgewickelt werden.
32.  Bei unklaren Anzeigen oder für die Veröffentlichung nicht geeigneter Texte behält sich der Verlag vor, Änderungen

oder Streichungen vorzunehmen, wenn aus Zeitgründen eine Rückfrage bei dem Auftraggeber nicht möglich ist.
33.  Für Anzeigen, deren Gestaltung vom Verlag übernommen wird, liegt das Urheberrecht ausschließlich bei ihm. 

Ihre Vervielfältigung und elektronische Speicherung ist nur mit seiner schriftlichen Genehmigung zulässig.
34.  Der Verlag speichert im Rahmen der Geschäftsbeziehungen bekannt gewordene Daten, die zu keinen ande-

ren Zwecken als zu den Vertragszwecken verwendet werden (§§ 23 und 26, Absatz 1, Bundesdatenschutz-
gesetz). 

      Stand: Jahuar 2026
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Hier könnte Ihre Werbung ausgespielt werden

Jetzt einfach online Ihre Werbung
     auf eppsteiner-zeitung.de buchen!

www.eppsteiner-zeitung.de.eppsteiner-zeitung.de.eppsteiner

Jetzt informieren & buchen

Ab 12 Euro!


